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zu den Auswirkungen der Feststellung der Missbräuch 
lichkeit einer Klausel in einem Verbrauchervertrag 

Kein Betrug bei Bezahlung an einem Selbstbedienungs- 1968 
terminal mit elektronischem Lastschriftverfahren trotz Feh- 
lens eines ausreichenden Guthabens 

Keine Zurückverweisung an das Schiedsgericht in direkter 1973 
oder analoger Anwendung von§ 1059 Abs. 4 ZPO, wenn 
sie nur von einer Partei beantragt worden ist und der Auf 
hebungsgrund einer augenfälligen, gravierenden Verlet- 
zung des rechtlichen Gehörs einer Partei vorliegt 

Zur Auswirkung auf die Entscheidung über einen bean- 1977 
tragten Zuschlag, wenn der Insolvenzverwalter eine ihm 
obliegende Aufgabe, die ein Verwalter ohne volljuristische 
Ausbildung nicht lösen kann, einem Rechtsanwalt über- 
trägt und die dadurch entstehenden Auslagen der Insol 
venzmasse entnimmt 

Zur Berücksichtigung des Mehraufwands im Rahmen eines 1979 
Zuschlags, wenn der vorläufige Insolvenzverwalter in er 
heblichem Umfang zur Vorbereitung einer Sanierung tätig 
wird; zur Frage eines erheblichen Mehraufwands für die 
lnsolvenzgeldvorfinanzierung bei einer großen Zahl von 
Arbeitnehmern 

Bemessung der Vergütung des Insolvenzverwalters im 1982 
Ausgangspunkt nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens; Wirksamkeit der Ent 
scheidung des Verordnungsgebers, Regelsätze vorzusehen, 
von denen mittels Zu- und Abschlägen abgewichen wer- 
den kann; zur Vergütung für die Nachtragsverteilung, 
wenn diese bei der Festsetzung der Vergütung für das In 
solvenzverfahren voraussehbar ist 
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ständige Vertragserfüllung gerichteter „ausdrücklicher" 
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lich im Interesse des Wohnungssuchenden tätig geworden 
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Widerrufsfrist nach§ 361 Abs. 3 BGB 
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erst in den Gründen seines Endurteils entscheidet 
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